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Haftungsfragen bei 
energieberatern
ENERGIEPlANuNG, PROGNOSE uND ERSTElluNG EINES ENERGIEAuSWEIS

D ie Haftung des Energieberaters ist 
abhängig davon, ob er erfolgsbezo-

gen tätig wird oder das Ergebnis seiner 
Tätigkeit nur eine Schätzung darstellt. 
Je nachdem, in welchem Bereich der 
Energieberater seinen Rat erteilt, müs-
sen die besonderen Gegebenheiten der 
gesetzlichen Regelungen beachtet und 
das zugrunde liegende Vertragsverhältnis 
haftungsrechtlich eingeordnet werden. 
Im Folgenden soll die Haftung bei Ener-
gieplanung, Prognose und Erstellung 
eines Energieausweises näher behandelt 
werden.

Energieplanung
Grundsätzlich muss bei der Einordnung 

des Energieberater- oder -planervertrages 
danach unterschieden werden, ob es sich 
um einen Dienst- oder Werkvertrag han-
delt. Diese Unterscheidung ist wichtig, 
da sich die rechtlichen Voraussetzungen 
und Folgen des jeweiligen Vertragstypes 
voneinander unterscheiden. Dabei wird 
darauf abgestellt, ob die von dem Bera-
ter geschuldete Leistung einen konkreten 
Erfolg oder nur eine Tätigkeit als solche 
zum Gegenstand hat. Ist die Leistung er-

folgsbezogen, liegt ein Werkvertrag vor. 
Dies dürfte bei Energieberater- und -pla-
nerverträgen grundsätzlich der Fall sein, 
denn in der Regel werden Vorschläge und 
Planungen für Energiesparmaßnahmen 
im Zusammenhang mit einer Berechnung 
geschuldet sein. Handelt es sich bei der 
Aufgabe des Energieberaters lediglich um 
eine unterstützende Tätigkeit für den 
Auftraggeber bei der Durchführung seines 
Vorhabens, liegt ein Dienstvertrag vor.

haftungsrechtliche Einordnung
Der Vorteil für den Auftraggeber eines 

Werkvertrages ist, dass er bei Mangelhaf-
tigkeit der vertraglichen Leistung gem. §§ 
634 ff. BGB verschuldensunabhängige 
Gewährleistungsansprüche gegen den 
Berater hat und vorrangig Nacherfüllung 
geltend machen kann. Da das Dienstver-
tragsrecht keine verschuldensunabhän-
gigen Gewährleistungsansprüche kennt, 
steht dem Auftraggeber bei einem Dienst-
vertrag nur ein verschuldensabhängiger 
Schadensersatzanspruch gem. §§ 280 ff. 
BGB wegen der fehlerhaften Leistung zu, 
wie auch beim Werkvertrag neben dem 
Nacherfüllungsverlagen. 

Verjährung
Die vertraglichen Ansprüche des Auf-

traggebers auf Schadensersatz verjähren 
bei einem Dienstvertrag grundsätzlich 
in drei Jahren. Die Verjährungsfrist be-
ginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und 
der Auftraggeber Kenntnis von den An-
spruch begründenden Umständen er-
langt. Spätestens tritt die Verjährung 
jedoch unabhängig von der Kenntnis 
des Schadensersatzanspruches zehn Jah-
re nach seiner Entstehung ein. Dagegen 
verjähren die werkvertraglichen Mängel-
gewährleistungsansprüche grundsätzlich 
in zwei Jahren, bei der Erbringung von 
Planungsleistungen für ein Bauwerk in 
fünf Jahren ab Abnahme der Leistungen. 
Hiervon umfasst sind auch die werkver-
traglichen Schadensersatzansprüche.

Die Vorteile für den Energieberater 
liegen demnach bei einem Werkvertrag 
bei den kürzeren Verjährungsfristen. Da-
gegen hat der Dienstvertrag den Vorteil, 
dass der Energieberater bei Schlechtleis-
tung für Beratungsfehler nur in Anspruch 
genommen werden kann, wenn ihn ein 
Verschulden trifft.

Ertragsprognose
Einen Sonderfall der Beraterhaftung 

stellt die Haftung für fehlerhafte Ertrags-
prognosen dar. In diesen Fällen kann eine 
Haftung aus einem Beratervertrag ein-
greifen, auch wenn nicht ausdrücklich 
ein Beratervertrag abgeschlossen wird, 
dies aber aus dem Verhalten der Partei-
en und den Umständen etwa bei einem 
zugrundeliegenden Projektvertrag her-
vorgeht. Diese Konstellation trifft haupt-
sächlich Solarfachfirmen, die im Vorfeld 
eines Photovoltaikprojektes diesbezügli-
che Ertragsprognosen abgeben. Obwohl 
Zweck der Vertragsbeziehung mit dem 
Kunden die Erstellung einer Photovol-
taikanlage ist, kann ohne ausdrückliche 
Vereinbarung ein Beratervertrag zustan-
de kommen, wenn die Solarfachfirma 
etwa eine Beratung vornimmt, der eine 
Kosten- und Ertragsrechnung zugrunde 
liegt, die den Abschluss des Projektver-
trages fördern soll. 

Bild 1: nicht selten liegt der tatsächlich erwirtschaftete Ertrag einer Photovoltaikanlage 
unter den Prognosewerten
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haftungsrechtliche Folge
Doch nicht selten ist eine Ertragspro-

gnose fehlerhaft und der tatsächlich 
erwirtschaftete Ertrag der Photovolta-
ikanlage liegt unter den Prognosewer-
ten. Dies kann der Fall sein, weil die der 
Ermittlung zugrunde gelegten Werte 
falsch sind. Dann stellt sich die Frage, 
welche Rechte, insbesondere Schadenser-
satzansprüche, der Beteiligten bestehen. 
Höchstrichterliche Rechtsprechung zur 
Haftung der Solarfachfirmen bei Erstel-
lung einer Ertragsprognose zur Photovol-
taikanlage gibt es noch nicht. Hier kann 
jedoch auf die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes zu Beratungsfehlern bei 
Ertragsaussichten anderer Renditeobjek-
ten zurück gegriffen werden. Danach 
haftet etwa ein Verkäufer einer Immobilie 
schon bei fahrlässiger Schlechtberatung 
auf Schadensersatz, wenn er im Vorfeld 
dem Verkauf eine fehlerhafte Kosten- 
und Ertragsrechnung zugrunde legt. 

Durch die Erstellung einer Ertragspro-
gnose kann zwischen dem Kunden und 
der Solarfachfirma demnach ein Berater-
vertrag zustande kommen. Der Kunde ist 
dann so zu stellen, als ob er ordnungs-
gemäß beraten worden wäre. Dadurch 
kann er das Recht haben, vom zugrun-
deliegenden Projektvertrag zurückzutre-
ten, die Rückabwicklung des Vertrags-
verhältnisses ist die Folge. Zudem kann 
aus dem Beratervertrag ein Schadenser-
satzanspruch auf entgangenen Gewinn 
erwachsen. Dabei ist zu beachten, dass 
eine Verjährung der Ansprüche erst nach 
zehn Jahren eintreten kann.

Mögliche haftungsbeschränkung
Um solchen Haftungsrisiken vorzubeu-

gen, sollten entsprechende Maßnahmen 
getroffen werden. Die Solarfachfirma 
muss deutlich machen, dass es sich bei 
dem ihrer Beratung zugrunde liegenden 
Berechnungsmodell nur um eine Schät-
zung und nicht um eine berechenbare zu-
künftige Leistung der Photovoltaikanlage 
handelt, da der Berechnung verschiedene 
Unsicherheitsfaktoren zugrunde liegen 
können, die auch von äußeren Einflüssen 
abhängen. So spielt das Wetter für die 
zugrunde gelegten Sonnenstunden eine 
Rolle. Aber auch Verschattungen durch 
umstehende Bauwerke oder Pflanzun-
gen sowie Verschmutzungen der Anla-
genoberfläche sind zu beachten. Ebenso 
sollte auf Leistungsverluste, die durch 
die technischen Gegebenheiten hervor-
gerufen werden können, hingewiesen 
werden. Des weiteren können Ertrags-
ausfälle durch Betriebsunterbrechungen 
oder Fehlwirtschaft zu Prognoseabwei-
chungen führen. 

Auf diese Fehlerquellen sollte die So-
larfachfirma bei Anfertigung der Ertrags-

schätzung schriftlich hinweisen. Auch 
hat sie die Möglichkeit, in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen diesbezügliche 
Regelungen zu treffen. 

Energieausweis
Stellt ein Energieberater einen Energie-

ausweis nach der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) aus, läuft er Gefahr, dass 
er bei mangelhafter Ausstellung, etwa 
wegen falscher Berechnung oder falscher 
Ansetzung der Datengrundlage, nicht 
nur gegenüber seinem Auftraggeber, 
dem Bauherrn, Verkäufer oder Vermieter 
eines Gebäudes, einem Schadensersatz-
anspruch ausgesetzt ist, sondern auch 
gegenüber einem Dritten, dem Käufer 
oder Mieter des Gebäudes. 

schadensersatzpflicht gegenüber 
Auftraggeber

Die Schadensersatzpflicht des Energie-
beraters gegenüber seinem Auftraggeber 
würde sich in diesen Fällen aus den Vor-
schriften über die werkvertragliche Män-
gelgewährleistung nach § 634 Nr. 4 BGB 
ergeben, da der Energieausweis nach 
der oben dargestellten Abgrenzung dem 
Werkvertragsrecht unterfallen dürfte und 
der Energieberater für die Richtigkeit der 
Ausweiserstellung haftet. Ein Schadens-
ersatzanspruch kann etwa entstehen, 
wenn ein Kaufvertrag über ein Gebäu-
de aufgrund Verkaufes mit unrichtigem 
Energieausweis rückabgewickelt wird 
oder aufgrund fehlerhafter Berechnung 
im Energieausweis unnötige Modernisie-
rungsmaßnahmen und damit Fehlinves-
titionen durchgeführt werden. Ebenso 
kann der Auftraggeber einen Anspruch 
auf Nacherfüllung nach § 634 Nr. 1 BGB, 
d.h. Korrektur des fehlerhaften Energie-
ausweises haben.

schadensersatzpflicht gegenüber 
drittem

Eine vertragliche Haftung des Energie-
beraters gegenüber einem Dritten, dem 
Käufer oder Mieter des Gebäudes, der 
nicht Vertragspartner des Energiebera-
ters ist, kommt nur in Betracht, wenn der 
Vertrag über die Erstellung des Energie-
ausweises zwischen Energieberater und 
Auftraggeber als Vertrag mit Schutzwir-
kung zugunsten Dritter zu qualifizieren 
ist. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn 
der Dritte bestimmungsgemäß mit dem 
erstellten Energieausweis in gleicher Wei-
se wie der Auftraggeber in Berührung 
kommt, der Auftraggeber ein berechtig-
tes Interesse am Schutz des Dritten hat, 
die Leistungs- und Gläubigernähe für den 
Energieberater erkennbar und der Dritte 
selbst schutzbedürftig ist. Eine Haftung 
des Ausstellers eines Energieausweises 
gegenüber dem Dritten kann sich nach 

den §§ 311 Abs. 3, 241 Abs. 2 BGB auch 
dann ergeben, wenn der Aussteller in 
besonderem Maße Vertrauen für sich 
in Anspruch nimmt und damit den Ver-
tragsschluss zwischen dem Auftraggeber 
und dem Dritten erheblich beeinflusst. 
Diese Haftung gegenüber einem Dritten 
trifft grundsätzlich bei sogenannten Fi-
nanzierungsgutachten zu, ist jedoch bei 
der Erstellung eines Energieausweises 
fraglich. 

Danach könnte es am schutzwürdi-
gen Interesse des Dritten fehlen, weil 
der Energieausweis nur der Information 
und nicht der verbindlichen Darstellung 
der energetischen Eigenschaften des 
Gebäudes dienen könnte. § 5a S. 3 des 
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) stellt 
nämlich klar, dass der Energieausweis le-
diglich der Information dient, die Muster 
der Anlagen 6 und 7 zu § 16 EnEV sogar, 
dass der Energieausweis lediglich dafür 
gedacht ist, einen überschlägigen Ver-
gleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

Allerdings könnte der Dritte besonde-
ren Schutz genießen, weil u.a. der Ver-
käufer und Vermieter nach § 16 Abs. 2 
EnEV die Pflicht haben, dem Käufer und 
Mieter einen Energieausweis für das be-
treffende Gebäude vorzulegen, und der 
Energieausweis damit grundsätzlich als 
Entscheidungshilfe für einen Vertrags-
abschluss dienen dürfte. Auch handelt 
es sich bei § 5a und § 16 EnEV um 
öffentlich-rechtliche Vorschriften, eine 
ausdrückliche Regelung in den betreffen-
den zivilrechtlichen Vorschriften besteht 
nicht. Hier dürften beide Auffassungen 
vertretbar sein. Eine abschließende Aus-
sage kann nicht getroffen werden, da 
Gerichtsentscheidungen dazu noch nicht 
ergangen sind.

Verschulden ist Voraussetzung
Für einen Schadensersatzanspruch des 

Auftraggebers oder eines Dritten gegen-
über dem Ersteller des Energieausweises 
muss diesem Verschulden zur Last fal-
len. Dies kann etwa der Fall sein, wenn 
der Aussteller des Energieausweises die 
erforderliche Sorgfalt nicht beachtet und 

Bild 2: Schadensersatzanspruch kann entste-
hen, wenn aufgrund fehlerhafter Berech-
nung im Energieausweis unnötige Moderni-
sierungsmaßnahmen durchgeführt werden
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entgegen § 17 Abs. 5 S. 5 EnEV die vom 
Eigentümer bereitgestellten Daten seinen 
Berechnungen zugrunde legt, obwohl 
begründeter Anlass zu Zweifeln an deren 
Richtigkeit besteht. Zudem kann der Aus-
steller schuldhaft handeln, wenn er die 
Berechnungsergebnisse nach den §§ 18 
und 19 EnEV fehlerhaft zugrunde legt.

schaden muss vorliegen 
Dem Auftraggeber oder Dritten muss 

allerdings ein Schaden entstanden sein. 
Dies wird regelmäßig dann der Fall sein, 
wenn der Inhalt des Energieausweises 
als Beschaffenheit etwa in einem Im-
mobilienkaufvertrag und auch mit dem 
Aussteller vereinbart wurde, dem Ener-
gieausweis diese Aussagekraft zu geben. 
Allerdings muss hier beachtet werden, 
dass eine Beschaffenheitsvereinbarung 
nicht immer ausdrücklich, sondern etwa 
in einem Mietvertrag auch stillschwei-
gend angenommen werden kann, wenn 
der Energieausweis in diesen Fällen als 
Entscheidungshilfe zum Vertragsab-
schluss angesehen wird. Liegt keine Be-
schaffenheitsvereinbarung vor, würde ein 
Schaden ausscheiden. Allerdings könnte 
auch dann mit der oben dargestellten 
Argumentation ein Schaden zu bejahen 
sein. 

Mögliche haftungsbeschränkung
Um einer Haftung jedoch in jedem 

Fall vorzubeugen, sollte der Verkäufer 
oder Vermieter ausdrücklich vertraglich 
vereinbaren und der Aussteller des Ener-
gieausweises auf diese Vereinbarung be-
stehen, dass der Energieausweis nur dem 
überschlägigen Vergleich von Gebäuden 
und damit lediglich der Information dient 
und nicht Bestandteil des Vertrages wird. 
Eine Haftungsbeschränkung lediglich 
zwischen Aussteller und Auftraggeber 
könnte an den beschränkten rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen scheitern, 
als die eine solche Regelung wohl ange-
sehen werden müsste, und dürfte wei-
teren rechtlichen Bedenken begegnen, 
da durch eine solche Vereinbarung die 
Haftung gegenüber einem Dritten wohl 
nur unzureichend eingeschränkt werden 
könnte.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass 
sich das Haftungsrisiko derzeit noch 
nicht hinreichend beurteilen lässt, da die 
gesetzlichen Regelungen für den Ener-
gieausweis noch nicht lange bestehen 
und sich noch keine Rechtsprechung zu 
diesem Problemfeld gebildet hat. Gute 
Gründe sprechen dafür, dass eine Haf-

tung des Ausstellers oder Auftraggebers 
nur in Betracht kommt, wenn der Inhalt 
des Energieausweises zum Gegenstand 
der Verträge zwischen Aussteller, Auf-
traggeber und Drittem gemacht wurde. 
Ob diese Auffassung allerdings Bestand 
und dann auch der Dritte einen Anspruch 
gegen den Aussteller hat, bleibt die Ent-
wicklung der Rechtsprechung abzuwar-
ten. Der Anspruch des Dritten könnte 
dann jedoch durchaus bestehen, da 
auch der Aussteller wissen könnte, dass 
insofern der Energieausweis bei einer 
Beschaffenheitsvereinbarung Vertrauen 
auf die Richtigkeit des Inhaltes schaffen 
dürfte. 

Im Übrigen ist anzumerken, dass dieser 
allgemeine Überblick keine einzelfallbe-
zogene Prüfung ersetzen kann, da im 
Einzelfall Umstände zu berücksichtigen 
und zu prüfen sind, die sich hier nicht 
abschließend darstellen und behandeln 
lassen.
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spül- und Befüllstation sBs 2000
Für Solarthermie-Profis gehört das 
Spülen und Befüllen solarthermi-
scher Anlagen zum Tagesgeschäft. 
Mit der neuen REsOL sBs 2000 
sichern Sie sich einen professio-
nellen Auftritt. Viele durchdachte  
Details erleichtern den Transport, 
die Bedienung und die Reinigung. 
Die zusätzlichen Tragegriffe an der 
Unterseite z. B. bilden gleichzeitig 
die Stoßfänger zum Schutz der 
Pumpe beim aufrechten Transport.
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dGs e.V.
Erich-Steinfurth-Str. 6
D-10243 Berlin

Telefon: 030/29381260
Telefax:  030/29381261
E-Mail:  sonnenenergie@dgs.de
www.dgs.de

Die sOnnEnEnERGiE ist Deutsch-
lands älteste Fachzeitschrift für 
erneuerbarer energien. Seit 1975 
ist sie das offizielle Fachorgan der 
Deutschen Gesellschaft für Sonnen-
energie e.V. (DGS). Die DGS ist seit 
30 Jahren Deutschlands mitglieder-
stärkste technisch-wissenschaft-
liche Fachorganisation für erneuer-
bare energien und energieeffizienz. 

technische daten: 
¾ eine technisch-wissenschaftliche 

Organisation für Erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz 

¾ Mittler zwischen Wissenschaft, 
Ingenieuren, Handwerk, Industrie, 
Behörden und Parlamenten

¾ nationale Sektion der Internati-
onal Solar Energy Society (ISES) 

¾ Mitglied des Deutschen Verban-
des technisch-wissenschaftli-
cher Vereine (DVT) 

REsOL – Elektronische Regelungen Gmbh
Heiskampstraße 10
45527 Hattingen

Telefon: 02324/9648-0
Telefax: 02324/9648-755
E-Mail: info@resol.de
www.resol.de

im detail: 
¾ Robuste, hochwertige  

Verarbeitung
¾ Kraftvolle Pumpe
¾ Erhältlich für 230 und 115 V 

Netzspannung
¾ Einfache Reinigung und  

Bedienung

¾ Für Wärmeträger- und  
Reinigungsflüssigkeiten

¾ Auslaufsicher beim Transport
¾ Ab 50 Stück individuelle  

Sockelfarbe möglich
¾ Ergonomisches Design und 

Top-Qualität

Die großen, leichtgängigen Räder und der ergonomische Schiebebügel 
machen die Station auch im gefüllten Zustand leicht manövrierbar.  
Der stoßsichere 30-liter-Tank ist halbtransparent, so dass jederzeit 
problemlos der Füllstand kontrolliert werden kann.

produkt

auf dem Weg in die solare Zukunft ...

Werden Sie Mitglied und erhalten Sie die sonnenenergie re-
gelmäßig frei Haus www.dgs.de/beitritt oder rufen Sie uns an Tel.: 
030/29381260
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